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Vorwort zur 3. Auflage

In dem Vorwort zu der vorangegangenen 2. Auflage unseres Buchs hieß es zu Beginn wie
folgt: „Der Abstand zu der Vorauflage war in der Tat zu groß, (…) wir haben uns fest
vorgenommen, beim nächsten Mal zeitnäher zu Werke zu gehen.“ Diese Absichtsbekun-
dung konnten wir leider nicht verwirklichen. Allerlei Unbill stand dem im Wege. Zum
einen waren das die ewigen und unvermeidbaren Zeitengpässe im beruflichen Alltag. Zum
anderen waren das aber auch plötzliche „Ausfälle“ und „Abgänge“ innerhalb unseres Auto-
renteams, die sich so ohne weiteres nicht ohne doch beträchtliche Zeitverluste ausgleichen
ließen. Deshalb sogleich vorweg, was der aufmerksame Leser beim Aufblättern des druck-
frischen Buchs und dem Lesen der Titelseite ohnehin bereits gemerkt haben wird:
Wir haben neue kompetente „Kräfte“‘ für den „Gosch“ gewinnen können und uns

schlagkräftig verstärkt: Corina Kögel, Lars Hummel, Steffen Lampert, Markus Märtens, Volker
Pfirrmann und Reimer Stalbold sind zu unserem bewährten Team gestoßen. Diese neuen
Autoren und aus dem bisherigen Autorenkreis Peter Bauschatz und Frank Roser sowie auch
der Herausgeber haben überwiegend höchst kurzfristig jene Materien übernommen, die
bislang über die beiden vorangegangenen Auflagen hinweg von Karin Heger und Claus
Lambrecht betreut worden sind. Wir denken, mit unserer neuen Mannschaft wieder eine
gute Balance zwischen Praxis und Wissenschaft gefunden zu haben, und für den hohen
Anspruch, den wir uns setzen, bestens aufgestellt zu sein. Vor allem freut uns, dass die für
unseren Kommentar ja schon traditionelle Verankerung in dem für die Körperschaftsteuer
zuständigen I. Senat des BFH mit Markus Märtens und Volker Pfirrmann aufs Beste fortgeführt
werden kann. Karin Heger und Claus Lambrecht sei für ihre langjährige und verdienstvolle
Mitarbeit herzlich gedankt.
Immerhin war der Gesetzgeber in den letzten Jahren vergleichsweise „friedlich“, und das

hat die lange Zeitspanne bis zur Neuauflage erträglich gemacht. Aber natürlich hat sich seit
dem Erscheinungstermin der 2. Auflage Ende 2009 dennoch wiederum so manches getan.
Namentlich das Recht der körperschaftsteuerlichen Organschaft wurde in vielfacher Weise
verändert, teilweise in Reaktion auf verwaltungsmissliebige Rechtsprechung des BFH.
Dieser hatte in seinem Urteil vom 9.2.2011 I R 54, 55/10 in der territorialen Begrenzung
auf den inlandsansässigen Organträger einen abkommensrechtlichen Diskriminierungsver-
stoß gesehen, und aufgrund dessen dräute die weltweite Öffnung des Organschaftskonzepts.
Dem galt es vorzubeugen. Der Gesetzgeber hat deshalb in § 15 I Nr. 2 S. 4 KStG i.d.F. des
„Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuer-
lichen Reisekostenrechts“ vom 20.2.2013 (BGBl I 2013, 285) ein striktes Betriebsstätten-
konzept verankert und im Zuge dessen § 18 KStG ersatzlos gestrichen. Ein Urteil war es
dann auch, das die bis dato im Kern uneingeschränkte Freistellung der Beteiligungserträge
nach § 8b I KStG hat Vergangenheit werden lassen. Denn der EuGH erkannte durch sein
Urteil vom 20.10.2011 C-284/09 in der abgeltenden Wirkung des Kapitalertragsteuer-
abzugs bei der sog. Inbound-Situation einen unionsrechtlichen Diskriminierungsverstoß.
Dieser Verstoß wirkt sich nicht aus, wenn das gemeinhin bilateral vereinbarte Schachtel-
privileg greift. Anders sieht es jedoch bei sog. Streubesitz aus. „Vorbeugend“ hat der
Gesetzgeber des „Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20.10.2011 in der
Rechtssache C-284/09“ vom 21.3.2013 (BGBl I 2013, 561) deswegen mit § 8b IV nF eine
steuerpflichtige Streubesitzgrenze von 10 % eingezogen. Ob er dabei an die Systemgerech-
tigkeit gedacht oder ob ihm eine fiskale Gefügigkeit die Feder geführt hat, mag hier
dahinstehen. Sodann erzwang das BVerfG durch sein Verdikt vom 17.11.2009 1 BvR 2192/
05 über die Regelungen zum Übergang vom Anrechnungs- in das sog. Halbeinkünfte-
verfahren Nachbesserungen des § 36 KStG (idF. des JStG 2010), und das „Gesetz zur
Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung
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weiterer steuerlicher Vorschriften“ vom 25.7.2014 (BGBl. I 2014, 1266) hat bei den Über-
gangsregelungen in § 34 KStG kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Schließlich
wurde die wichtige Vorschrift über die Anrechnung ausländischer Steuer in § 26 KStG
durch das „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ vom 22.12.2014 (BGBl I 2014, 2417)
völlig neu gefasst. Das und alle weiteren Änderungen ergeben sich aus dem Kontext der
erläuterten Vorschriften. Das gilt auch für die umfangreiche Spruchpraxis der Gerichte und
die neuen Verwaltungsverlautbarungen; soweit von Relevanz, wurde der soeben vorgelegte
Entwurf der neuen KStR 2015 bereits berücksichtigt.
Erneut hoffen wir nun, dem treuen Leser und Nutzer ein verlässliches Instrument für die

tägliche Arbeit an die Hand zu geben. Und wir beteuern wiederum, das nächste Mal mit
unserer 4. Auflage „schneller“ auf den Markt zu gelangen. Ihre kritische Begleitung wird
uns helfen, Neues aufzuspüren und zu verarbeiten. Auf diese Begleitung sind wir neugierig.
Das Werk hat den Rechtsstand 1. Juni 2015, in Ergänzungen auch jüngeren Datums. Es

berücksichtigt auch bereits die zuletzt erfolgten Änderungen durch das „Gesetz zur Moder-
nisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen“ vom 1.4.2015 (BGBl I 2015, 434).
Abermals bedankenwir uns für vielfältigeUnterstützung desVerlages und dort beiAlexandra

Theato undMichael Müller aus dem Steuerrechtlichen Lektorat des Verlags C.H. Beck und bei
Justizoberamtsrat a. D. Reinhard Klose für die Aktualisierung des Stichwortregisters sowie bei
AmtsinspektorinPetraNeumann für ihre dabei geleistete technischeUnterstützung.

Hamburg/München, im Juli 2015 Herausgeber und Verfasser

Vorwort
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